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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 30.09.2013 den nachstehend 
genannten Bebauungsplan als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Bebauungsplan 1173 – Holländische Heide - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich:

 

 Der Geltungsbereich erstreckt sich von der Wohnstraße „Holländische 
Heide“ aus nach Norden über eine Fläche von rd. 38.000 m². Im Norden grenzt das 
Wohngebiet „Am Anschlag“, vom Nord-Osten bis Osten die „Hainstraße“ (bzw. deren 
Anliegergrundstücke) und im Westen die Wohnbebauung der Sackgasse „Kuckelsberg“ an. 

Planungsziel: Entwicklung eines neuen Wohngebiets, Steuerung von Art und Umfang der 
Bebauung sowie Anpassung der Erschließung an die aktuellen Gegebenheiten im 
Planbereich. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird 
mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 
Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C 078, während der 
Dienststunden, und zwar montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr 
und zusätzlich donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
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(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur 
Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren 
Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 (Bundesgesetzblatt I, Seite 
1548), über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW Seite 666 / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023), zuletzt geändert durch das Gesetz 
zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 9. April 2013 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt NRW Seite 194), beim Zustandekommen des oben genannten 
Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung unter der Nummer 80B gemäß § 
13a Absatz 2 BauGB angepasst. 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
Wuppertal, den 02.10.2013 
Der Oberbürgermeister 
 
gez. 
 
Jung 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung und öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 04.11.2013 bis 04.12.2013 
einschließlich 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung vom 18.09.2013 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung und Offenlegung der 
1. Änderung des Bebauungsplans 1000 – Widukindstraße – gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 1000 - Widukindstraße- umfasst 

das Sportplatzgelände an der Widukindstraße/ Krebsstraße mit dem Sportplatz, der Tribüne, 
dem alten Sportplatzhaus und einer kleinen Fläche für Parkplätze. 

 
2. Die Verkleinerung des ursprünglichen Geltungsbereiches an der östlichen Grundstücksgrenze 

wird beschlossen; diese Fläche liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes 1179V. 

 
3. Die Aufstellung und Offenlegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 1000 – 

Widukindstraße- wird gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) für den unter Punkt 1 
genannten Geltungsbereich beschlossen. Die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) BauGB 
wird zeitgleich durchgeführt; auf eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) 
BauGB wird verzichtet.  

 
4. Im Rahmen der vereinfachten Änderung wird gemäß § 13 (1) BauGB von der Erstellung eines 

Umweltberichtes nach § 2 (4) BauGB, von der Angabe nach § 3 (2) Satz 2 BauGB, sowie der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 (4) BauGB, abgesehen. Das Monitoring nach § 4c 
BauGB ist nicht anzuwenden. 

 
      --------------------------------- 
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Planungsziel: Anpassung des Planungsrechtes für den Neubau des Sportplatzhauses. 
 
    ----------------------------------- 
 
Allgemeine Hinweise: Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.04.2004 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung 
der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des 
Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1548), in dem angegebenen 
Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in 
Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C 078 während der Dienststunden, und 
zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr 
(Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen können während der Zeit der öffentlichen Auslegung schriftlich oder 
mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 
1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C 227, 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die während der öffentlichen 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
    ------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
- der Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 
- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungs- und 

Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 
Rats der Stadt  übereinstimmt. 

 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 18.09.2013 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
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Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
Wuppertal, den 15.10.2013 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 30.09.2013 den nachstehend 
genannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen. 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1114/2 V – Discounter Lichtscheid - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich:

 

 Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke zwischen dem geplanten 
Baumarkt im Süden und dem Grundstück Böhler Weg 46 im Westen, einschließlich dem 
Böhler Weg im Norden und der Oberbergischen Straße im Osten. 

Planungsziel: Schaffung von Planungsrecht für die Ansiedelung eines Lebensmittel-
discounters. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird 
mit Begründung, Umweltbericht und weiteren umweltrelevanten Informationen sowie der 
zusammenfassenden Erklärung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-
Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C 078, während der 
Dienststunden, und zwar montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr 
und zusätzlich donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
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(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur 
Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren 
Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 (Bundesgesetzblatt I, Seite 
1548), über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW Seite 666 / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023), zuletzt geändert durch das Gesetz 
zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 9. April 2013 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt NRW Seite 194), beim Zustandekommen des oben genannten 
Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
 
Wuppertal, den 02.10.2013 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
 
gez. 
 
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 30.09.2013 den nachstehend 
genannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen. 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1114/1 V – Baumarkt Lichtscheid - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich:

 

 Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke zwischen dem geplanten 
Discounter am Böhler Weg im Norden, der Oberbergischen Straße im Osten, der 
Lichtscheider Straße im Süden und dem Grundstück der Barmer GEK im Westen sowie den 
Straßenraum entlang der Oberbergischen Straße. 

Planungsziel: Schaffung von Planungsrecht für die Ansiedelung eines Baumarktes. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird 
mit Begründung, Umweltbericht und weiteren umweltrelevanten Informationen sowie der 
zusammenfassenden Erklärung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-
Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C 078, während der 
Dienststunden, und zwar montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr 
und zusätzlich donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
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(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur 
Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren 
Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 (Bundesgesetzblatt I, Seite 
1548), über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW Seite 666 / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023), zuletzt geändert durch das Gesetz 
zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 9. April 2013 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt NRW Seite 194), beim Zustandekommen des oben genannten 
Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
 
Wuppertal, den 02.10.2013 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
 
gez. 
 
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 04.11.2013 bis 04.12.2013 einschließlich 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung vom 03.07.2013 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1137 V – Hans-Böckler-Straße / Am Deckershäuschen – 
sowie den Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss zur Teilaufhebung des Bebauungsplans 677 - 
Am Deckershäuschen – gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1137V – Hans-Böckler-

Straße / Am Deckershäuschen – umfasst eine Fläche südlich der Hans-Böckler-Straße, 
östlich der Treppenverbindung von der Hans-Böckler-Straße zur Straße Am 
Deckershäuschen, nördlich der städtischen Kindertagesstätte, nördlich der Straße Am 
Deckershäuschen und westlich der städtischen Grünfläche im Kreuzungsbereich der Hans-
Böckler-Straße mit der Straße Am Deckershäuschen. 

 
2. Die Offenlegung  des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1137V – Hans-Böckler-Straße / 

Am Deckershäuschen –  wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für den unter Punkt 1. genannten 
Geltungsbereich beschlossen, die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB 
wird zeitgleich durchgeführt. 

 
3. Die Aufstellung und Offenlegung der Teilaufhebung des Bebauungsplans 677 für den 

Geltungsbereich des neuen Bebauungsplans 1137V – Hans-Böckler-Straße / Am 
Deckershäuschen –- wie in Anlage 04 dargestellt, wird beschlossen. 

 
      --------------------------------- 
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AAnlage 04 zur VO/0443/13
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Planungsziel:

 

 Erhalt des bestehenden Ensembles aus Kirche, Pfarrhaus und Gemeindehaus 
mit Ermöglichung einer wohn- bzw. gewerblichen Nutzung (Büro) und Ergänzung des 
Wohnungsangebotes. 

Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung unter der Nummer 26B gemäß § 
13a Absatz 2 BauGB angepasst. 

    ------------------------------------------ 
 
Allgemeine Hinweise: Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.04.2004 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung 
der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des 
Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1548), in dem angegebenen 
Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in 
Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C 078 während der Dienststunden, und 
zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr 
(Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen können während der Zeit der öffentlichen Auslegung schriftlich oder 
mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 
1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C 227, 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die während der öffentlichen 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
    ------------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
- der Offenlegungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1137 V sowie 

der Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss für die Teilaufhebung des Bebauungsplans 
677 ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss 
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1137 V sowie dem Aufstellungs- und 
Offenlegungsbeschluss für die Teilaufhebung des Bebauungsplans 677 des Ausschusses 
für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt übereinstimmt. 
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Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 03.07.2013 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
Wuppertal, den 16.10.2013 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung und öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 04.11.2013 bis 04.12.2013 
einschließlich 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung vom 18.09.2013 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung und Offenlegung der 
2. Änderung des Bebauungsplans 938 – Ronsdorfer Straße / Kronprinzenallee – gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes 938 – Ronsdorfer Straße / 

Kronprinzenallee – umfasst die im Norden und Osten durch die Ronsdorfer Straße, im 
Westen durch die Dürerstraße begrenzten Flächen bis im Süden einschließlich der 
Barmenia-Allee sowie der Grundstücke Barmenia-Allee 15 (Flurstück 64/11), 13 (Flurstück 
11/2) und Ronsdorfer Straße 192 (Flurstück 257). 

 
2. Die Aufstellung und die öffentliche Auslegung der 2. Änderung des Bebauungsplanes 938 – 

Ronsdorfer Straße / Kronprinzenallee – einschließlich der Begründung wird für den unter 
Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen. 

 
3. Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. Von 

der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 
4 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. Auf die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB wird verzichtet. 

 
      --------------------------------- 
 
 

Der Stadtbote 
Nr. 34/2013

Seite 
16 von 44



Planungsziel: Anpassung des Baurechtes zur Erweiterung des Betriebskindergartens. 
 
    ------------------------------------------ 
 
Allgemeine Hinweise: Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.04.2004 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung 
der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des 
Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1548), in dem angegebenen 
Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in 
Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C 078 während der Dienststunden, und 
zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr 
(Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen können während der Zeit der öffentlichen Auslegung schriftlich oder 
mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 
1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C 227, 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die während der öffentlichen 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
    ------------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
- der Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 
- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungs- und 

Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 
Rates der Stadt  übereinstimmt. 

 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 18.09.2013 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
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Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
 
Wuppertal, den 16.10.2013 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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                                                B e k a n n t m a c h u n g 
 
                                           von Denkmalbereichsatzungen 
 
 
       
  Erneute öffentliche Auslegung des Entwurfes der Denkmalbereichsatzung  
 
   für den historischen Ortskern Beyenburg 
 
                             vom 04.11. 2013 bis einschließlich 04.12.2013 
 
 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 30.09.2013 die erneute öffentliche 
Auslegung des Entwurfes der „Denkmalbereichsatzung für den historischen Ortskern 
Beyenburg“  beschlossen. 
 
 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst den historischen Ortskern Beyenburg  wie in § 4 des 
Satzungsentwurfes und in Anlage 1 (Plan mit Darstellung des Satzungsbereiches in zwei 
Panteilen, Maßstab 1:1250) dargestellt. 
 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau - Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C 078 während der Dienststunden, und 
zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:30 Uhr 
 (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen können während der Zeit der öffentlichen Auslegung schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau - Eingang Große Flurstraße), 
Ebene 1, Raum C 127, vorgebracht werden.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 
Denkmalbereichsatzung unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO - Normenkontrollverfahren ) unzulässig, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die während der öffentlichen 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
lch  bestätige, dass 
 
-   der erneute Offenlegungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
-   alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
 worden sind und 
-  der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungs- 
 beschluss des Rats der Stadt übereinstimmt. 
  
Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 30.09.2013 
beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
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Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Abs.6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
 
 Wuppertal, den 17.10.2013 
 
gez. 
 
 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Jagdgenossenschaft  
Wuppertal 
 

 

Einladung zur Genossenschaftsversammlung 
 
Am Dienstag, 12. November 2013 findet um 14.00 Uhr in der Station Natur und Umwelt,  
Jägerhofstr. 229, 42349 Wuppertal die Genossenschaftsversammlung statt, zu der wir  
einladen. Die Tagesordnungspunkte liegen bei der Veranstaltung aus. 
 
Wuppertal, 12. Okt. 2013 
 
Kuhlendahl      Dahlmann      Vosteen 
Vorsitzender      Beisitzer      Beisitzer 
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Jahresabschluss 2012 der Stadtsparkasse Wuppertal 
 
 
Der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012, versehen mit dem 
Bestätigungsvermerk der zuständigen Prüfungsstelle, liegt in den Kassenräumen 
unserer Geschäftsstellen sowie der Hauptstelle zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Wuppertal, den 14.10.2013 
 
       Stadtsparkasse Wuppertal 
        Der Vorstand 
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Herausgeber 

Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Redaktion, Vertrieb und Abonnementsbestellung 

Rechtsamt 

Rathaus 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Telefon   0202 563 6450 

E‐Mail  bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 

 

Internet und Newsletter‐Bestellung 

www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) erhält‐

lich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 

Der Stadtbote 
Nr. 34/2013

Seite 
44 von 44


	Inkrafttreten von Bauleitplänen
	Bebauungsplan 1173 – Holländische Heide -
	Hinweise
	1114_2.pdf
	Inkrafttreten von Bauleitplänen
	Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1114/2 V – Discounter Lichtscheid -
	Hinweise

	1114_1.pdf
	Inkrafttreten von Bauleitplänen
	Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1114/1 V – Baumarkt Lichtscheid -
	Hinweise




